
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2019/4/25 6Ob209/18f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.2019

Norm

GesAusG §3 Abs3

GmbHG §41

Rechtssatz

Liegt ein Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 3 Abs 3 GesAusG nicht vor, weil bei einer aufsichtsratsp ichtigen GmbH

kein Aufsichtsrat eingerichtet ist, so berechtigt dies den nach dem GesAusG ausgeschlossenen

Minderheitsgesellschafter zur Beschlussanfechtung gemäß § 41 GmbHG.
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